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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Widerspruchsrecht gegen Melderegisterauskünfte 
 
Das Einwohnermeldeamt darf 

1. Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Parlaments- und Kommunalwahlen oder unmittelbaren Wahlen von Bürger-
meisterinnen/ Bürgermeistern in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten Mel-
deregisterauskünfte über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften von 
Wahlberechtigten erteilen (§ 35 Abs. 1 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen - MG NRW), 

2. die vorgenannten Auskünfte an Parteien und andere Antragsteller im Zusammenhang 
mit Volksbegehren, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden erteilen (§ 35 Abs. 2 
MG NRW), 

3. solche Auskünfte auch durch automatisierten Abruf über das Internet erteilen (§ 34 
Abs. 1b MG NRW). 

 
Die Betroffenen haben jedoch das Recht, der Weitergabe ihrer Daten zu widerspre-
chen (§§ 34 Abs. 1b, 35 Abs. 6 MG NRW).  
Auf dieses Widerspruchsrecht wird hiermit hingewiesen. 
 
Zu Ziffer 1. + 2.: Der Widerspruch, der sich einzeln oder insgesamt gegen die Auskunftser-
teilung richten kann, ist schriftlich bei der Stadt Wuppertal, Bürgeramt, 003.1, 42269 Wupper-
tal, einzulegen. Er kann auch persönlich im Verwaltungsgebäude Steinweg 20, Wuppertal-
Barmen, Erdgeschoss oder in den Bürgerbüros abgegeben oder zur Niederschrift erklärt 
werden.  
Bereits früher beim Einwohnermeldeamt Wuppertal eingelegte Widersprüche behalten ihre 
Gültigkeit; sie bleiben bei Umzügen innerhalb Wuppertals erhalten. 
 
Zu Ziffer 3.: Trotz des Widerspruchs sind solche Auskünfte aus dem Melderegister auch 
weiterhin zulässig, die auf dem Postweg bzw. bei persönlicher Vorsprache erteilt werden. 
 
Für die Aufnahme ins Adressbuch gilt: 
Melderegisterauskünfte über alle volljährigen Einwohner darf das Einwohnermeldeamt nur 
noch dann an Adressbuchverlage übermitteln, wenn die Betroffenen zuvor schriftlich einge-
willigt haben (§ 35 Abs. 4 MG NRW). Um in das Adressbuch aufgenommen zu werden, müs-
sen die notwendigen Zustimmungserklärungen den o.g. Stellen vorliegen. 
 
Das Einwohnermeldeamt darf Mitgliedern parlamentarischer oder kommunaler Vertretungs-
körperschaften sowie den Medien Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen nur noch nach 
Einwilligung der Betroffenen erteilen (§ 35 Abs. 3 MG NRW). Die entsprechenden Erklärun-
gen können ebenfalls bei den vorgenannten Stellen eingereicht werden. 
 
Die Veröffentlichung von Jubiläumsdaten durch Presse und Rundfunk kann auch eine Ver-
breitung über das Internet zur Folge haben. Sofern dies unerwünscht ist, wird empfohlen, 
bereits erteilte Einwilligungen zu widerrufen. 
 
 
Wuppertal, den 01.06.12     Der Oberbürgermeister 
        Einwohnermeldeamt 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust 
geratene Sparkassenbücher

1. Aufgebote

Aufgebot vom Sparkassenbuch

Nr. 3417242587
Nr. 3414054902
Nr. 3426207951
Nr. 4010418624

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da anderenfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der 
Rechte beginnt mit dem Tag der Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle 
Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 31.05.2012      STADTSPARKASSE WUPPERTAL
                                       Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

Nr. 3417217118
Nr. 3011383605
Nr. 3010423501
Nr. 3010165052
Nr. 3448128284
Nr. 3424816563
Nr. 3412923322

Wuppertal, den 31.05.2012                     STADTSPARKASSE WUPPERTAL
                                    Der Vorstand
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Rocco Hopp) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302, Straßenverkehrsamt , Zimmer: 128 - 131 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Rocco Hopp 
 Vogelsaue 41, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 21.05.2012, 302.31BR/0100491 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Brunschoen 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Asma  Belazaar) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 7 RF, Zimmer: 524 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Asma Belazaar 
 Mastweg 10, 42349 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 17.04.2012, 39102BG31305 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Sachs 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Anca Vijälie) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Anca Vijälie  
 42105 Wuppertal, Hedwigstr 24  
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 16.05.12, 304.52 - 12140112942 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Siegfried Breithack) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Siegfried Breithack  
 42103 Wuppertal, Wesendonkstr 1  
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 16.05.12, 304.52 - 12140112637 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Anatolijs Rubcovs) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Anatolijs Rubcovs 
 Eintrachtstr. 46, 42275 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 21.05.12, 304.52 - 12140110664 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Andris Krevics) 
 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52,  Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D213 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Andris Krevics  
 42275 Wuppertal, Eintrachtstr 46 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: ; 30.04.12, 304.52 - 12140111787 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Leiverkus 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Christophe Loic Menou) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, Abteilung, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr  Christophe Loic Menou 
 Friedrich-Engels-Allee 248, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 23.05.12, 302.31/ KL 0160683 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Klinkenberg 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung an Herrn Dirk Rusche) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Jobcenter Wuppertal 
 Ressort Recht und Refinanzierung, Abtlg. Rückforderung, Zimmer: 545 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Dirk Rusche 
 Rödiger Str. 95, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 39102BG0056866 v. 14.05.12 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Dyker 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Christian Mühlena) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Jobcenter Wuppertal 
 Fachbereich Recht und Refinanzierung, Rückforderung, Zimmer: 545 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Christian Mühlena 
 Brenzlauer Promenade 161a, 13189 Berlin 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 23.05.2012 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Käfer-Friedrichs 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Costin Ionescu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-322 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Costin Ionescu 
 Loher Str 17,42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 03.05.2012, 001328177 SB 66 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Dominik Möthe) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Dominik Möthe 
 Albertstr. 31, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.04.2012, 302.33-SA/W-SP3500 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.02.2012 
i. A. 
gez. 
Irle 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Dominik Möthe) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Dominik Möthe 
 Albertstr. 31, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 21.03.2012, 302.33-VA/W-SP3500 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Irle 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Noor Mira Ali) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau  Noor Mira Ali 
 Burgstr. 1, 42103 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.04.2012, 302.33-VA/W-NR83 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Irle 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn David Bischoff) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn  David Bischoff 
 In der Beek 38 A, 42113 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.04.2012, 302.33-VA/W-DB160 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Irle 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Iosif Patru) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn  Iosif Patru 
 Vogelsaue 60, 42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.04.2012, 302.33-VA/W-QI1001 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Irle 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Marion Krätzer) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt Wuppertal, Zwangsstilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Marion Krätzer 
 Parksiedlung 6, 42389 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.04.2012, 302.33-VA/W-QF239 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Irle 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau  Makbule Kilic) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, Stilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Makbule Kilic 
 Tannenbergerstr. 44, 42103 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.05.2012, 302.33-SA/W-QM602 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Siemens 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Nicoleta Macelaru) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, Stilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Nicoleta Macelaru 
 Carnaper Str. 111 , 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.05.2012, 302.33-VA/W- QB473 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Siemens 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Bedihan Diakowski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 542 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Bedihan Diakowski 
 Togostr. 5, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.04.12, 39102BG0067086 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Bentler 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Thomas Diakowski) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 542 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Thomas Diakowski 
 Togostr. 5, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.04.12, 39102BG0067086 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Bentler 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Grazyna Peruzynska) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, Stilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau  Grazyna Peruzynska 
 Am Kiesberg 1 A, 42117 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.05.2012, 302.33-VS/W- QU111 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Siemens 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Ümit Parlak) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-325 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Ümit Parlak 
 Distelbeck 22,42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 22.05.2012, 001334909 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Malewski 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Ralf Garbe) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal , Rückforderung, Zimmer: 525 
 Bachstraße 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Ralf Garbe 
 Uellendahler Str. 316, 42109 Wuppertal  
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 26. Mai 2012, 39102BG0025121 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Ksiezyk 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Vasilica-Ionela Borandel) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-325 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Vasilica-Ionela Borandel 
 Anilinstr 30,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 24.05.2012, 001327107 SB 95 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Akin Recep) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-324 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Akin Recep 
 Grüne 2,42477 Radevormwald 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 17.04.2012, 010685750 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Udo Nieschwitz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.14, Zimmer A-324 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Udo Nieschwitz 
 Agnes-Miegel-Str 80,42279 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 04.10.2011, 001217975 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Eva Irina Lehmann-Abedi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, 403.23, Zimmer: D 224 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Eva Irina Lehmann-Abedi 
 Sheeney Lloyd, Kells - c/o Meath -, Ireland 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 6182 2326 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Rauch 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Albert Swyter) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, 403.23, Zimmer: D 224 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Albert Swyter 
 Wittensteinstr. 44, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 27.01.2012, 6250 1218 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Rauch 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Oliver Krächan) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Jobcenter Wuppertal 
 Fachbereich Recht und Refinanzierung, Rückforderung, Zimmer: 545 
 Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Oliver Krächan 
 Kuchenbergstr. 244, 66540 Neunkirchen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.05.2012 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Käfer-Friedrichs 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Zakaria Felloun) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302, Straßenverkehrsamt , Zimmer: 128 - 131 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Zakaria Felloun 
 Heinrich-Bammel-Weg 29, 42327 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 19.04.2012, 302.31 0282205 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Etscheid 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Dumitru Martin) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt, Stilllegungsmaßnahme, Zimmer: 111 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Dumitru Martin 
 Alte Dorfstr. 65, 42327 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.05.2012, 302.33-GB/W-KS168 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Siemens 
 
 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Eva Irina Lehmann-Abedi) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen, Steueramt, 403.23, Zimmer: D 224 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Eva Irina Lehmann-Abedi 
 Sheeney Lloyd, Kells - c/o Meath -, Ireland 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 21.05.2012, 6182 2326 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge ha-
ben kann. 

 
Wuppertal, den 06.06.2012 
i. A. 
gez. 
Rauch 
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